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Die Kirch -Juraten und Kirchen -Rechnungs-

führer werden daher angewiesen , die fraglichen
unter dem Namen „Fixum des Anwaldes der

geistlichen Güter " bekannten Gebühren vom 1 . Jan.
d . I . an jährlich auf Einmal und zwar im

Herbst jeden Jahres , vor dem 1 . November,
gleichzeitig mit dem Assistenzpredigergelde , wo
dieses zu entrichten ist , also zum erstenmal für
das Jahr 1844 im Herbst d . I . , an den be¬
treffenden Amtseinnehmer nebst den Hebungsge¬
bühren zu bezahlen.

Die bis zum Schluffe des, Jahrs 1843,

also einschließlich des 4ten Quartals 1843,

fällig gewordenen und noch rückständigen Fixi-
gelder , sind fordersamst an den Consistorial-

Revisor Lipsius einzusenden.

1 § ) Bekanntmachung des Consistorii
und des Generaldirectorii des Ar¬

menwesens vom 7 . März,  publ . den
14 . März 1844.

Der äckvooatu » Nachdem von Seiner Königlichen Hoheit dem

rüw?ndem Großherzoge bestimmt worden ist, daß der 4 .cl-
Mschen Landes¬
heile, mit Ans¬
chluß der Herrs¬
chaft Jever wird
>is weiter von
»er Wahrneh-
nung der Advo¬
katur bei den Un-
ergcrichten dis-
»ensirt.

vocUtus piarum «ausarum in dem evangelischen

Landestheile , mit Ausschluß der Herrschaft Jever,
bis weiter von der Wahrnehmung der Advocatur

bei den Untergerichten zu dispensiren und die
Advocatur für die bisher von demselben vertre¬
tenen Gemeinden und Fonds einem der Gerichts-
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